
 

 

 

Auszug aus der Gewerbeordnung, BGBl. 194/1994 

 

Gesamter Gesetzestext:  
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Meister- und Befähigungsprüfungen 
 

§ 20. (1) Ziel von Meister- und Befähigungsprüfungen ist der Nachweis von Lernergebnissen, mit de-

nen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz nachgewiesen werden, die über dem Qualifikationsni-

veau beruflicher Erstausbildung liegen. Prüfungsordnungen für Meisterprüfungen müssen jedenfalls 

fortgeschrittene berufliche Kenntnisse unter Einsatz eines kritischen Verständnisses von Theorien 

und Grundsätzen und fortgeschrittene Fertigkeiten, die die Beherrschung des Faches sowie Innovati-

onsfähigkeit erkennen lassen und zur Lösung komplexer und nicht vorhersehbarer Probleme in einem 

spezialisierten Arbeitsbereich nötig sind, und Kompetenz zur Leitung komplexer beruflicher Pro-

jekte, zur Übernahme von Entscheidungsverantwortung in nicht vorhersehbaren beruflichen Situati-

onen sowie zur Übernahme von Verantwortung für die berufliche Entwicklung von Einzelpersonen 

und Gruppen abbilden. Meisterprüfungen und diesen Qualifikationsanforderungen entsprechende Be-

fähigungsprüfungen sind hinsichtlich Inhalt und Umfang so zu gestalten, dass eine Bewertung zur An-

erkennung nachgewiesener Lernergebnisse bei facheinschlägigen Studiengängen und Lehrgängen von 

Hochschulen gemäß § 2 Z 7 des NQR-Gesetzes, BGBl. I Nr. 14/2016, vorgenommen werden kann. 

 

(2) Personen, die zu einer Meister- oder Befähigungsprüfung antreten, müssen eigenberechtigt sein. 

 

Meisterprüfungen 
 

§ 21. (1) Meisterprüfungen bilden einen Zugangsweg zum Handwerk. Sie müssen mindestens dem 

Qualifikationsniveau gemäß § 20 Abs. 1 entsprechen. 

 

(2) Die Meisterprüfungen bestehen entsprechend der jeweiligen Prüfungsordnung (§ 24) aus den Mo-

dulen 1 bis 5. 

1. Das Modul 1 ist eine projektorientierte fachliche praktische Prüfung und besteht aus einem 

Teil A und einem Teil B. Im Teil A hat der Prüfungskandidat die berufsnotwendigen Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Kompetenz auf Lehrabschlussprüfungsniveau nachzuweisen. Im Teil B sind die 

für die Unternehmensführung erforderlichen fachlich-praktischen Kenntnisse, Fertigkeiten und 

Kompetenz nachzuweisen. Dazu zählen insbesondere Planung, Organisation und meisterliche 

Ausführung. 

2. Das Modul 2 ist eine fachliche mündliche Prüfung und besteht aus einem Teil A und einem Teil B. 

Im Teil A hat der Prüfungskandidat anhand einer berufstypischen Aufgabenstellung seine Kennt-

nisse, Fertigkeiten und Kompetenz auf Lehrabschlussprüfungsniveau nachzuweisen. Im Teil B 

sind die Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz in Management, Qualitätsmanagement sowie 

allenfalls im Sicherheitsmanagement unter Beweis zu stellen. 

3. Das Modul 3 ist eine mindestens fünfstündige fachtheoretische schriftliche Prüfung. Der Prü-

fungskandidat hat dabei die dem Qualifikationsniveau gemäß § 20 Abs. 1 entsprechenden fachli-

chen, planerischen, rechnerischen und kalkulatorischen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz 

unter Beweis zu stellen. 

4. Das Modul 4 besteht in der Ausbilderprüfung gemäß den §§ 29a ff des Berufsausbildungsgeset-

zes – BAG, BGBl. Nr. 142/1969, in der jeweils geltenden Fassung, oder in der Absolvierung des 

Ausbilderkurses gemäß § 29g BAG. 

5. Das Modul 5 ist die Unternehmerprüfung. 
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Bestandene fachbezogene Lehrabschlussprüfungen ersetzen den Teil A des Moduls 1 und den Teil A 

des Moduls 2. Das Modul 5 entfällt, sofern der Prüfungswerber durch Zeugnisse eine ununterbro-

chene dreijährige Tätigkeit als Selbständiger oder in kaufmännisch leitender Stellung in einem Un-

ternehmen nachweist. 

 

(3) Personen, die die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt haben, sind berechtigt, sich mit Bezug auf 

das die Meisterprüfung betreffende Handwerk als „Meister“ bzw. „Meisterin“ zu bezeichnen. 

 

(4) Unternehmen dürfen bei der Namensführung und bei der Bezeichnung der Betriebsstätte die 

Worte „Meister“, „Meisterbetrieb“ oder sonstige auf die Meisterprüfung hinweisende Begriffe ver-

wenden, wenn der Inhaber oder der gewerberechtliche Geschäftsführer die Meisterprüfung positiv 

absolviert hat. Weiters dürfen diese Unternehmen im geschäftlichen Verkehr ein den betreffenden 

Betrieb als „Meisterbetrieb“ kennzeichnendes Gütesiegel verwenden, das durch den Bundesminister 

für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft mit Verordnung festzulegen ist. 

 

Befähigungsprüfungen 
 

§ 22. (1) Befähigungsprüfungen sind entsprechend der für die Meisterprüfungen vorgegebenen Struk-

tur zu gestalten und müssen mindestens den Qualifikationsanforderungen gemäß § 20 Abs. 1 ent-

sprechen. 

 

(2) Abweichend von Abs. 1 können Prüfungsordnungen für Befähigungsprüfungen eine andere inhalt-

liche Struktur bzw. andere Qualifikationsanforderungen aufweisen, wenn dies im Hinblick auf die 

Qualifikationserfordernisse zur Berufsausübung sachlich gerechtfertigt ist. In den Prüfungsordnungen 

sollen die Beschreibungen der nachzuweisenden Lernergebnisse auf die Deskriptoren des Nationalen 

Qualifikationsrahmens gemäß dem Anhang 1 des NQR-Gesetzes, BGBl. I Nr. 14/2016, Bezug nehmen. 

 

(3) Personen, die eine Befähigungsprüfung erfolgreich abgelegt haben, sind berechtigt, ihrer Berufs-

bezeichnung die Bezeichnung „staatlich geprüfter“ bzw. „staatlich geprüfte“ voranzustellen. Unter-

nehmen, deren Inhaber oder deren gewerberechtlicher Geschäftsführer eine Befähigungsprüfung er-

folgreich abgelegt haben, dürfen bei der Namensführung und bei der Bezeichnung der Betriebsstätte 

den Begriff „staatlich geprüft“, verwenden. Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft kann ein dem § 21 Abs. 4 entsprechendes Gütesiegel zur Verwendung durch Unterneh-

men, deren Inhaber oder gewerberechtliche Geschäftsführer eine Befähigungsprüfung absolviert ha-

ben, mit Verordnung festlegen. 

 

Zusatzprüfungen 
 

§ 23. Personen, die eine Meister- oder Befähigungsprüfung absolviert haben oder über einen positi-

ven Bescheid über eine Anerkennung gemäß § 373c oder eine Gleichhaltung gemäß § 373d verfügen, 

können hinsichtlich einer fachlich nahestehenden Meister- oder Befähigungsprüfung eine Zusatzprü-

fung ablegen. In dieser sind die zur Erlangung einer fachlich nahestehenden Meister- oder Befähi-

gungsprüfung charakteristischen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz zu überprüfen. 

 

Verfahren zur Erstellung, Erlassung und Kundmachung der Prüfungsordnungen 
 

§ 24. (1) Die zuständige Fachorganisation der Wirtschaftskammer Österreich hat die in der jeweili-

gen Meister- oder Befähigungsprüfung bzw. in der jeweiligen Zusatzprüfung zu überprüfenden Lern-

ergebnisse unter Berücksichtigung der für die Berufsausübung charakteristischen Kenntnisse, Fertig-

keiten und Kompetenz durch Verordnung festzulegen (Prüfungsordnungen). Dabei sind auch allfäl-

lige Anrechnungen anderer fachbezogener Prüfungen oder Ausbildungen festzulegen. Sind mehrere 

Fachorganisationen zuständig, so erlässt die Wirtschaftskammer Österreich die Verordnung. 
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(2) Die Bundesarbeitskammer sowie im Bereich der beruflichen Bildung engagierte Institutionen sind 

vor Erlassung einer Prüfungsordnung zu hören. Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft hat eine unverbindliche zentrale Liste der zu befassenden Institutionen zu führen. 

 

(3) Verordnungen gemäß Abs. 1 bedürfen vor ihrer Kundmachung der Zustimmung des Bundesminis-

ters für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. 

 

(4) Die Prüfungsordnungen sind durch den Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirt-

schaft im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) kundzumachen. 

 

Unternehmerprüfung 
 

§ 25. (1) Bei der Unternehmerprüfung hat der Prüfungskandidat die für die selbständige Gewerbe-

ausübung erforderlichen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnisse nachzuweisen. 

 

(2) Die Unternehmerprüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Prüfungsteil. 

Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft hat durch Verordnung die Prüfungs-

ordnung zu erlassen; hierbei ist festzulegen, welche nachzuweisenden Lernergebnisse Gegenstand 

der schriftlichen und der mündlichen Prüfung sind. 

 

(3) Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft kann durch Verordnung Ausbil-

dungen und Prüfungen, mit der für die Führung eines Unternehmens erforderliche Lernergebnisse in 

vergleichbarem Umfang nachgewiesen werden, mit der Unternehmerprüfung gleichhalten. Die 

Gleichhaltung einer im Ausland erworbenen gleichwertigen Qualifikation erfolgt durch den Bundes-

minister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft mit Bescheid. 

 

(4) Personen, die zur Unternehmerprüfung antreten, müssen eigenberechtigt sein. 

 

Organisation und Verfahren bei Prüfungen 
 

§ 350. Zur Durchführung der Meister- und Befähigungsprüfungen und der Unternehmerprüfung sind 

im übertragenen Wirkungsbereich der Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft Meisterprüfungs-

stellen eingerichtet. Diese werden durch einen Leiter vertreten. Dieser muss mit den bezüglichen 

Rechtsvorschriften vertraut sein und über die für diese Tätigkeit erforderlichen Kenntnisse, Fertig-

keiten und Kompetenz verfügen. Die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat die Funktion 

des Leiters der Meisterprüfungsstelle öffentlich in geeigneter Weise auszuschreiben. Die Bestellung 

erfolgt durch das satzungsgebende Organ der Landeskammer. 

 

Zusammensetzung und Bestellung der Prüfungskommissionen 
 

§ 351. (1) Die Meisterprüfungsstelle hat zur Durchführung der Prüfungen der Module 1 bis 3 der 

Meister- oder Befähigungsprüfungen sowie der Unternehmerprüfung bzw. im Fall einer gemäß § 22 

Abs. 2 abweichenden inhaltlichen Struktur der Prüfungsordnung der den Modulen 1 bis 3 entspre-

chenden Prüfungsgegenstände die erforderliche Anzahl von Prüfungskommissionen zu bilden. Diese 

bestehen aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. 

 

(2) Der Kommission hat höchstens ein weiterer Beisitzer anzugehören, wenn dessen Mitwirkung im 

Hinblick auf das zu prüfende Fachgebiet der Meister- oder Befähigungsprüfung in der Prüfungsord-

nung angeordnet wird. Soweit dies in der jeweiligen Prüfungsordnung angeordnet wird, haben den 

Kommissionen für das Gewerbe der Baumeister, das Gewerbe der Holzbau-Meister sowie für das Ge-

werbe der Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) jeweils höchstens zwei weitere Beisitzer anzuge-

hören. 



 

(3) Die Vorsitzenden sind vom Landeshauptmann mit Bescheid auf die Dauer von fünf Jahren zu be-

stellen. Sie müssen mit den für die Durchführung der Prüfung relevanten Rechtsvorschriften vertraut 

sein, über prüfungsdidaktische Kompetenz verfügen und zum Zeitpunkt ihrer Bestellung eine aktive 

Berufstätigkeit ausüben. Weiters ist bei der Bestellung des Vorsitzenden darauf zu achten, dass die-

ser im Gewerbe, auf das sich die jeweilige Prüfung bezieht, nicht selbständig tätig ist, keine inte-

ressenpolitische Funktion ausübt und in keinem Beschäftigungsverhältnis zu einer entsprechenden 

Interessenvertretung steht. Die Funktion des Vorsitzenden ist regelmäßig öffentlich in geeigneter 

Weise auszuschreiben. Das Ausschreibungs- und Auswahlverfahren ist vom Leiter der Meisterprü-

fungsstelle durchzuführen. Die Meisterprüfungsstelle hat eine öffentlich einsehbare Liste über sämt-

liche Vorsitzende (Vorname, Familienname, Nachname) aufzulegen. 

 

(4) Die Beisitzer sind von der Meisterprüfungsstelle mit Bescheid auf die Dauer von fünf Jahren zu 

bestellen. Sie müssen über eine der zu prüfenden Meister- oder Befähigungsprüfung entsprechende 

fachbezogene Qualifikation verfügen, im entsprechenden Beruf praktisch tätig sein und über min-

destens fünf Jahre Berufserfahrung in verantwortlicher Stellung verfügen. Die Meisterprüfungsstelle 

hat eine öffentlich einsehbare Liste über sämtliche Beisitzer (Vorname, Familienname, Nachname) 

aufzulegen. 

 

(5) Die Meisterprüfungsstellen haben darauf hinzuwirken, dass Prüfer in ausreichender Zahl zur Ver-

fügung stehen und die betrauten Personen nach Möglichkeit abwechselnd eingesetzt werden. Die 

Meisterprüfungsstelle kann bei Verhinderung eines Vorsitzenden gemäß Abs. 3 oder Beisitzers gemäß 

Abs. 4 eine andere Person, die über die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen verfügt, ad hoc 

mit der Übernahme der jeweiligen Prüftätigkeit betrauen. Personen mit Interesse an der Prüftätig-

keit können bei der Meisterprüfungsstelle einen Antrag auf Eintragung in die Liste der Beisitzer stel-

len; diesem Ansuchen ist stattzugeben, wenn die betreffende Person über die Voraussetzungen ge-

mäß Abs. 4 verfügt. Auf Verlangen ist über die Nicht-Eintragung mit Bescheid zu entscheiden. 

(6) Die Prüfer haben ihre Tätigkeit im öffentlichen Interesse unparteiisch auszuüben. Sie haben sich 

als befangen zu erklären, wenn sie in einem Naheverhältnis zum Prüfungskandidaten, zB aufgrund 

eines Verwandtschaftsverhältnisses oder bei Beschäftigung im selben Unternehmen, stehen bzw. in 

den vergangenen zwei Jahren standen. Der Vorsitzende hat die Beisitzer vor Beginn der Prüfung 

über allfällige Ausschließungsgründe zu befragen. Die Prüfer haben dem Leiter der Meisterprüfungs-

stelle die gewissenhafte und unparteiische Ausübung ihres Amtes schriftlich oder mündlich zu ver-

sprechen. Wenn dieses Versprechen bereits einmal abgelegt wurde, genügt es, wenn an dieses Ver-

sprechen erinnert wird. Über den Ausschluss von Mitgliedern der Prüfungskommission entscheidet 

der Leiter der Meisterprüfungsstelle. 

 

(7) Von der Bildung einer Prüfungskommission kann abgesehen werden, wenn in einem Bundesland 

keine ausreichende Zahl von Prüfungskandidaten im betreffenden Beruf zu erwarten ist oder wenn 

die für die Prüfung benötigte Infrastruktur nicht zur Verfügung steht. 

 

(8) Der Landeshauptmann kann zur Überwachung des ordnungsgemäßen Vorganges bei der Prüfung 

einen Vertreter zur Prüfung entsenden. 

 

Anmeldung zur Prüfung und Prüfungsverfahren 
 

§ 352. (1) Die Meisterprüfungsstellen haben zur Durchführung der Prüfungen unter Berücksichtigung 

der Zahl der zu erwartenden Prüfungskandidaten regelmäßig Termine festzusetzen und für deren 

entsprechende Verlautbarung zu sorgen. Zwischen den Prüfungsterminen soll in der Regel ein Zeit-

raum von höchstens sechs Monaten liegen; jedenfalls ist ein Termin einmal im Jahr anzuberaumen. 

 

(2) Die Anmeldung zur Prüfung hat spätestens sechs Wochen vor dem festgesetzten Termin (Abs. 1) 

bei der Meisterprüfungsstelle zu erfolgen. Die Wahl der Meisterprüfungsstelle steht den Prüfungs-

kandidaten frei. 



 

(3) Prüfungskandidaten sind von der Meisterprüfungsstelle rechtzeitig zur Prüfung einzuladen. Sind 

die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung nicht erfüllt, hat die Meisterprüfungsstelle mit 

Bescheid die Zulassung zu verweigern. 

 

(4) Der mündliche Teil der Prüfung ist öffentlich, sofern der Prüfungskandidat dagegen keinen Ein-

spruch erhebt und die räumlichen Verhältnisse es zulassen. Im Zweifelsfall entscheidet der Vorsit-

zende. Der mündliche Teil der Prüfung ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. Die Prü-

fungsordnungen können eine davon abweichende Regelung treffen, sofern dies aufgrund des Um-

fangs der Prüfung sachlich gerechtfertigt ist und die Unmittelbarkeit der Beurteilung durch die Mit-

glieder der Prüfungskommission, zB durch Abgrenzung nach einzelnen Prüfungsgegenständen, ge-

währleistet ist. Das Ergebnis des mündlichen Teils der Prüfung ist dem Prüfungskandidaten durch 

den Vorsitzenden vor der gesamten Prüfungskommission bekannt zu geben. 

 

(5) Das Ergebnis des schriftlichen Teils der Prüfung ist durch die Meisterprüfungsstelle schriftlich be-

kannt zu geben. Dem Prüfungskandidaten ist auf sein Ersuchen innerhalb eines Jahres nach der Prü-

fung in der Meisterprüfungsstelle Einsicht in die Beurteilung seiner schriftlichen Prüfungsarbeiten zu 

gewähren. 

 

(6) Über den Verlauf der Prüfung und die Beratung der Prüfungskommission ist eine Niederschrift 

anzufertigen, die von allen Prüfern zu unterzeichnen ist. 

 

(7) Eine Prüfung ist positiv absolviert, wenn in allen Modulen bzw. im Fall einer gemäß § 22 Abs. 2 

abweichenden inhaltlichen Struktur der Prüfungsordnung in allen vorgeschriebenen Prüfungsgegen-

ständen die für die selbständige Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompe-

tenz gemäß dem vorgeschriebenen Qualifikationsniveau nachgewiesen wurden. Die Absolvierung mit 

Auszeichnung setzt eine exzellente Beherrschung der fachlich-praktischen Kenntnisse und Fertigkei-

ten sowie Problemlösungs- und Innovationsfähigkeit auch in unvorhersehbaren Arbeitskontexten vo-

raus. Das Ergebnis bestimmt sich nach der Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet der 

Vorsitzende. 

 

(8) Die Meisterprüfungsstelle hat für jedes positiv absolvierte Modul einer Prüfung eine Bestätigung 

auszustellen. Wurden sämtliche Module bzw. alle vorgeschriebenen Prüfungsgegenstände positiv ab-

solviert, ist ein Meisterprüfungszeugnis oder Befähigungsprüfungszeugnis auszustellen. Sind die Vo-

raussetzungen dafür nicht erfüllt, hat die Meisterprüfungsstelle über Verlangen des Prüfungskandi-

daten einen Bescheid zu erlassen. 

 

(9) Hat der Prüfungskandidat die Prüfung lediglich teilweise bestanden, kann die Prüfungskommis-

sion unter Berücksichtigung der bei der Prüfung festgestellten Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompe-

tenz festlegen, welcher Prüfungsgegenstand bei der Prüfung nicht zu wiederholen ist. Über Verlan-

gen des Prüfungskandidaten hat die Meisterprüfungsstelle darüber einen Bescheid zu erlassen. 

 

(10) Bei der Durchführung der Prüfungen haben die Prüfungskandidaten ein Recht auf eine abwei-

chende Prüfungsmethode, wenn eine Behinderung nachgewiesen wird, die die Ablegung der Prüfung 

in der vorgeschriebenen Methode unmöglich macht und der Inhalt und die Anforderungen der Prü-

fung dadurch erfüllt werden können. 

 

(11) Prüfungen oder einzelne Module, deren Ergebnis durch eine gerichtlich strafbare Handlung her-

beigeführt oder auf andere Weise erschlichen worden ist oder deren Aufgabenstellung oder Abwick-

lung nachweisbar schwere Mängel aufweist, können vom Landeshauptmann mit Bescheid für ungültig 

erklärt werden. 

 

(12) Gegen Bescheide der Meisterprüfungsstelle steht dem Prüfungskandidaten das Recht auf Be-

schwerde an das Verwaltungsgericht des Landes zu. 



 

(13) Alle Schriften, Zeugnisse und Amtshandlungen in Prüfungsangelegenheiten sind von den Gebüh-

ren gemäß dem Gebührengesetz 1957 und den Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

 

§ 352a. (1) Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft hat zum Zweck einer 

bundeseinheitlichen und transparenten Durchführung durch Verordnung nähere Bestimmungen zu 

erlassen über 

1. die Anberaumung der Prüfungstermine, 

2. die Anmeldung zur Prüfung, 

3. das Prüfungsverfahren, 

4. die auszustellenden Zeugnisse, 

5. die Prüfungsgebühr, 

6. die aus den Prüfungsgebühren zu bezahlende Entschädigung der Mitglieder der Prüfungskommis-

sion und 

7. die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Nichtablegung oder teilweiser 

Ablegung der Prüfung sowie die Höhe der rückzuzahlenden Prüfungsgebühr. 

 

(2) Die zuständige Fachorganisation der Wirtschaftskammer Österreich kann in den Prüfungsordnun-

gen unter Berücksichtigung der zu prüfenden Sachgebiete und von Art und Umfang der zu absolvie-

renden praktischen Arbeiten nähere Bestimmungen erlassen über 

1. die Zahl zusätzlicher Beisitzer, 

2. die an diese Beisitzer zu stellenden Anforderungen, 

3. die Kostentragung für einen allfälligen praktischen Teil der Prüfung und 

4. im Fall des lediglich teilweisen Bestehens der Prüfung zu wiederholende Prüfungsteile. 

 

(3) Die Prüfungsgebühren gemäß Abs. 1 Z 5 sind so zu bemessen, dass der Personal- und Sachauf-

wand der Meisterprüfungsstelle und eine angemessene Entschädigung der Mitglieder der Prüfungs-

kommission gedeckt sind. Auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Prüfungskandidaten kann durch 

Reduktion der Prüfungsgebühren Bedacht genommen werden. 

 

Datenverarbeitung 

 

§ 352b. Die Meisterprüfungsstellen sind zur Verarbeitung der nachstehenden Daten sowie zu deren 

Übermittlung an die jeweiligen Oberbehörden ermächtigt, soweit deren Verwendung Voraussetzung 

zur Durchführung der Verwaltungsverfahren sowie zur Erstellung von Statistiken über die abgelegten 

Prüfungen ist: 

1. Name (Vorname, Familienname, Nachname), 

2. 

bereichsspezifisches Personenkennzeichen „Bildung und Forschung“ (bPK-BF) gemäß Teil 1 der 

Anlage zu § 3 Abs. 1 E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung – E-Gov-BerAbgrV, BGBl. II 

Nr. 289/2004, in der jeweils geltenden Fassung, 

3. Geburtsdatum, 

4. Sozialversicherungsnummer, 

5. Geschlecht, 

6. Staatsangehörigkeit, Aufenthalts- und Arbeitsberechtigungen, 

7. Adresse des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes, 

8. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 

9. Beruf, 

10. Ergebnis der Prüfung. 
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